




























1.

1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmales 20,00 €          

1.2 Zulassung für Gewerbetreibende (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner) 100,00 €        

2.

2.1 Erdbestattungen

a) von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 620,00 €        

b) von Personen unter 10 Jahren 290,00 €        

c) von Tot- und Fehlgeburten und Kleinkindern bis zu 2 Jahren 150,00 €        

2.2 Beisetzungen von Aschen

a) Urnenbeisetzung 310,00 €        

2.3 Sonstige Inanspruchnahme des Friedhofpersonals

a) Umbettungen, Ausgrabungen u.ä. pro Arbeitskraft und Stunde 45,00 €          

b) Grab abräumen inkl. Entsorgung der Grabmale und -ausstattung 45,00 €          

nach Aufwand pro Arbeitskraft und Stunde

2.4 Zuschlag für die Durchführung von Arbeiten nach Ziffer 2.1 bis 2.3 

an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 50 %

3.

Reihengräber

3.1 Überlassung eines Reihengrabes 

a) für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 1.700,00 €     

b) für Personen unter 10 Jahren 1.510,00 €     

3.2 Überlassung eines Urnenreihengrabes

a) auf dem alten Friedhofteil 1.320,00 €     

b) auf dem neuen Friedhofteil 870,00 €        

3.3 Überlassung eines Urnenrasenreihengrabes 820,00 €        

Wahlgräber

3.5 Nutzungsrecht an einem Wahlgrab

a) Einzelgrab 2.490,00 €     

b) Doppelgrab 3.670,00 €     

c) Dreifachgrab 5.930,00 €     

d) Vierfachgrab 7.370,00 €     

3.6 Nutzungsrecht an einem Urnenwahlgrab

a) auf dem alten Friedhofteil 1.500,00 €     

b) auf dem neuen Friedhofteil 1.050,00 €     

3.7 Nutzungsrecht an einem Urnenwandgrab 980,00 €        

3.8 Nutzungsrecht an einem Urnenrasenwahlgrab 1.280,00 €     

3.9 Nutzungsrecht an einem Urnenbaumfeldwahlgrab 960,00 €        

4.

4.1 Verlängerung an einem Wahlgrab

a) Einzelgrab 99,60 €          

b) Doppelgrab 146,80 €        

c) Dreifachgrab 237,20 €        

d) Vierfachgrab 294,80 €        

4.2 Verlängerung an einem Urnenwahlgrab

a) auf dem alten Friedhofteil 100,00 €        

b) auf dem neuen Friedhofteil 70,00 €          
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4.3 Verlängerung an einem Urnenwandgrab 65,00 €          

4.4 Verlängerung an einem Urnenrasenwahlgrab 85,00 €          

4.5 Verlängerung an einem Urnenbaumfeldwahlgrab 64,00 €          

5. Benutzungsgebühren

5.1 Herstellung der Zwischenwege und Randeinfassungen

a) Erdgrab Einzelfläche 240,00 €        

b) Urnengrab 240,00 €        

c) Wahlgrab doppel 360,00 €        

d) Wahlgrab dreifach 440,00 €        

5.2 Nutzung der Friedhofshalle

a) Einsegnungshalle, je Verstorbener 400,00 €        

b) Aufbahrungsraum 190,00 €        

c) Kühleinrichtung pro Tag 28,00 €          


